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§ 12 K-BauV Brandschutz
 K-BauV - Kärntner Bauvorschriften- K-BV

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.11.2022

Bauliche Anlagen sind in allen ihren Teilen so zu planen und auszuführen, dass sie unter Berücksichtigung ihres

Verwendungszweckes den Anforderungen des Brandschutzes entsprechen und der Gefährdung von Leben und

Gesundheit von Personen durch Brand vorgebeugt sowie die Brandausbreitung wirksam eingeschränkt wird.

In Kraft seit 01.10.2012 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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